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Vorgefertigte Mauertafeln aus Mauerwerk im Klebeverfahren - bezeichnet als Redbloc 

Systemwand Typ T8

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst acht Seiten und zwei Anlagen.

Der Gegenstand ist erstmals am 16. Juli 2015 zugelassen worden.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes 

im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 

vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 

erteilt.

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen 

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. 

Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser 

Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 

Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise 

Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 

Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 

Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 

Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 

geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum 

Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 

dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem 

Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und 

Ausführung von vorgefertigten Mauertafeln aus Planhochlochziegeln - bezeichnet als Redbloc 

Systemwand Typ "T8" gemäß Anlage 1 bestehend aus

 Planhochlochziegeln mit integrierter Wärmedämmung gemäß allgemeiner 

bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-17.21-1238 vom 

14.09.2021 und dem

 2-Komponentenklebstoff "ISAPUR 2607 / Härter 414" gemäß allgemeiner 

bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-17.3-1217.

(2) Die Mauertafeln weisen folgende Abmessungen auf:

 Länge [mm]: 1250 bis 6000

 Dicke [mm]: 300, 365, 425 oder 490

 Höhe [mm]: bis 3500.

Die Mindestlänge von 1250 mm darf bei Pfeilern und Passstücken unterschritten werden.

(3) Die Mauertafeln sind in die folgende Rohdichte und die folgenden Druckfestigkeiten 

eingestuft:

 Rohdichteklassen: 0,60

 Druckfestigkeiten: 4 N/mm² oder 6 N/mm²

(4) Das Mauerwerk darf als unbewehrtes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 in Verbindung 

mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA 

ausgeführt werden.

(5) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk, als erddruckbelastetes Mauerwerk 

und nichttragende Außenschale von zweischaligem Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 

ausgeführt werden.

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

2.1 Allgemeines

(1) Das Mauerwerk ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen zu planen, zu 

bemessen und auszuführen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Mauertafeln sind aus den Planhochlochziegeln gemäß Anlage 2 und dem 

2-Komponentenklebstoff "ISAPUR 2607 / Härter 414"vorzufertigen.

(3) Für Vorfertigung, Lagerung und Transport der Mauertafeln gilt DIN 1053-4, sofern im 

Folgenden nichts anderes bestimmt ist:

 Das Mauerwerk der Mauertafeln ist im Klebeverfahren nach der beim Deutschen Institut 

für Bautechnik hinterlegten Herstellungsbeschreibung und der dort genannten 

Herstellungsparameter werksmäßig vorzufertigen.

 Die Ebenheit der Lagerflächen der Planhochlochziegel gemäß DIN EN 772-20 darf nicht 

größer als 0,2 mm und die Planparallelität der Lagerflächen gemäß DIN EN 772-16 nicht 

größer als 0,6 mm sein.

 Der Klebstoff ist auf jede gesetzte Steinlage vollflächig bis Außenkante Stein aufzutragen.

(4) Wegen der gegenüber herkömmlichem Mauerwerk hohen plastischen Initialverformung 

sollte das Mauerwerk innerhalb eines Geschosses nur mit tragenden oder aussteifenden 

Wänden oder Pfeilern aus Mauerwerk mit vergleichbarer plastischer Initialverformung 

ausgeführt werden. Dabei müssen die Wände stumpf gestoßen werden.
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(5) Das Mauerwerk muss stets an Ober- und Unterseite horizontal durch Ringbalken oder 

durch statisch gleichwertige Maßnahmen, z. B. aussteifende Deckenscheiben, gehalten sein.

2.2 Standsicherheitsnachweis

(1) Es gelten die Bestimmungen der Normen DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit 

DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA, soweit in diesem 

Bescheid nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B. 

DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulässig.

(3) Abweichend von DIN EN 1996-1-1/NA, Tabelle NA.1, ist als Teilsicherheitsbeiwert für das 

Material im Grenzzustand der Tragfähigkeit  M = 1,8 anzunehmen.

(4) Die Deckenauflagertiefe muss mindestens 2/3 der Wanddicke betragen.

(5) Für die charakteristischen Werte der Eigenlast gilt Tabelle 1.

Tabelle 1: Charakteristische Werte der Eigenlast 

Rohdichteklasse

charakteristischer Wert der 

Eigenlast

[kN/m³]

0,60 6,0

(6) Für die charakteristischen Werte fk der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 2.

Tabelle 2: Charakteristische Werte fk der Druckfestigkeit

Druckfestigkeit der 

Planhochlochziegel 

[N/mm²]

Charakteristischer Wert fk der Druckfestigkeit 

[N/mm²]

4 1,5

6 1,9

(7) Für die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach 

DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist der Abminderungsfaktor Фm zur 

Berücksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemäß DIN EN 1996-1-1/NA, 

NCI Anhang NA.G zu berechnen.

(8) Sofern gemäß DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA, 

NDP zu 4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfähigkeit erforderlich ist, ist dieser 

nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2, zu 

führen, wobei für den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit VRdlt nach 

Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) die charakteristische Schubfestigkeit nur mit 

fvk = 0,04 MN/m² in Rechnung gestellt werden darf. Bei der Beurteilung eines Gebäudes 

hinsichtlich des Verzichts auf einen rechnerischen Nachweis der räumlichen Steifigkeit ist dies 

entsprechend zu berücksichtigen.

(9) In Wandtafelverbindungen dürfen keine Schubkräfte in Ansatz gebracht werden.

(10) Für die Anwendung des Mauerwerks in den Erdbebenzonen 1 bis 3 ist der rechnerische 

Nachweis mit dem Bemessungsverfahren nach DIN 4149, Abs. 11.7.2 und 11.7.3 und einem 

Verhaltensbeiwert q = 1,5 zu führen.

(11) Für die Ermittlung der Knicklänge darf nur eine zweiseitige Halterung der Wände in 

Rechnung gestellt werden.

(12) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, dürfen 

Biegezugspannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der 

Aufnahme dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den 

Lagerfugen unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.
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(13) Abweichend hiervon darf bei Ausfachungswänden von Fachwerk-, Skelett- und 

Schottensystemen auf einen statischen Nachweis verzichtet werden, wenn die Wände 

vierseitig gehalten sind und die Bedingungen nach Tabelle 3 erfüllt sind.

Tabelle 3: Größte zulässige Werte der Ausfachungsflächen Aw0 in m² für vierseitig gehaltene 

Wände

Größte Werte der Ausfachungsflächen Aw0 in m² 

für den Bemessungswert der Windlast1) wd0 = 1,0 kN/m²

H / L2) (Verhältnis der Wandhöhe zur Wandlänge)

Wanddicke 

[mm]

0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,5 1,75 2,00

300 18,3 11,8 9,8 9,4 9,7 10,2 10,9 11,6

365 23,1 14,8 12,3 11,9 12,3 12,9 13,7 14,6

≥ 425 27,5 17,7 14,7 14,2 14,7 15,3 16,3 17,3

1) Bei abweichenden Windlasten ist der Tabellenwert durch den Bemessungswert der Windlast wd zu teilen: 

Tabellenwert / wd [kN/m²]

2) Zwischenwerte dürfen geradlinig interpoliert werden.

(14) Bei der Bemessung der Mauertafeln sind die Beanspruchungen aus Lagerung, Transport, 

Montage und Bauzuständen zu berücksichtigen.

(15) Horizontalschlitze entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 8.6.3 (1), sind zulässig, 

wenn diese bei der Bemessung berücksichtigt werden. Als rechnerischer Wandquerschnitt ist 

dabei die Steinbreite abzüglich der Dicke des Außenlängssteges und der Breite der äußeren 

Kammerreihe anzunehmen.

(16) Vertikalschlitze sind unter den in Abschnitt 2.6 (10) genannten Bedingungen ohne 

rechnerischen Nachweis zulässig.

2.3 Witterungsschutz

Außenwände sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmaßnahmen 

gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei Außenwänden mit Putz) sind so zu 

wählen, dass eine dauerhafte Überbrückung der Fugenbereiche gegeben ist.

2.4 Wärmeschutz

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes ist für das Mauerwerk als 

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  B = 0,08 W/(m·K) zugrunde zu legen.

2.5 Feuerwiderstandsfähigkeit

(1) Es gelten die Bestimmungen der Normen DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit 

DIN EN 1996-1-2/NA, sowie DIN 4102-4, Abschnitt 9, soweit nachfolgend nichts anderes 

bestimmt ist.

(2) Für die Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gilt Tabelle 4.

(3) Für die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall  fi gilt DIN EN 1996-1-2/NA, 

NDP zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

(4) Die in Tabelle 4 angegebenen ()-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit beidseitigem 

bzw. allseitigem Putz, innenseitig mindestens 15 mm dicker Gipsmörtel B 1 bis B 6 nach 

EN 13279-1, außenseitig mindestens 20 mm dicker Kalk-Zement-Leichtputz CS II nach 

EN 998-1.
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Tabelle 4: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen1

tragende raumabschließende Wände (einseitige Brandbeanspruchung)

Mindestwanddicke t in mm für die 

Feuerwiderstandsklasse

Druckfestigkeit

Aus-

nutzungs-

faktor  fi

F 30-AB

(feuer-

hemmend) 

F 60-AB

(hochfeuer-

hemmend)

F 90-AB

(feuer-

beständig)

≥ 4 N/mm² ≤ 0,70 (365) (365) (365)

tragende nichtraumabschließende Wände (mehrseitige Brandbeanspruchung)

Mindestwanddicke t in mm für die 

Feuerwiderstandsklasse

Druckfestigkeit
Ausnutzungs

-faktor  fi
F 30-AB

(feuer-

hemmend)

F 60-AB

(hochfeuer-

hemmend)

F 90-AB

(feuer-

beständig)

≥ 4 N/mm² ≤ 0,70 (365) - -

tragende Pfeiler und nichtraumabschließende Wandabschnitte, Länge ≤ 1,0m

(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Mindestwandlänge l in mm für die 

Feuerwiderstandsklasse

Druckfestigkeit

Aus-

nutzungs-

faktor  fi

Mindest

wand-

dicke t

in mm

F 30-AB

(feuer-

hemmend)

F 60-AB

(hochfeuer-

hemmend)

F 90-AB

(feuer-

beständig)

≥ 4 N/mm² ≤ 0,70 365 (490) - -

2.6 Ausführung

(1) Es gelten die Bestimmungen der Normen DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit 

DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA sowie 

DIN 1053-4, sofern in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.

(2) Für die Montagearbeiten sind die in der Montageanleitung beschriebenen Maßnahmen 

einzuhalten.

(3) Die Mauertafeln sind nach einem Versetzplan vollflächig in ein waagerechtes Mörtelbett 

zu versetzen. Hierbei ist als Mauermörtel Normalmauermörtel nach EN 998-2 in Verbindung 

mit DIN 20000-412 mindestens der Mörtelklasse M5 oder M10 zu verwenden. Die Dicke der 

Ausgleichsschicht muss mindestens 5 mm betragen und darf 25 mm nicht überschreiten. Kurz 

vor dem Versetzen der Mauertafeln in das Mörtelbett (Unterkante der Mauertafel in ca. 0,5 m 

bis 1,5 m Höhe über der jeweiligen Geschossebene) ist die Folie zur Sicherung der unteren 

Steinlage mit einem Cutter-Messer zu durchtrennen und vollständig zu entfernen.

(4) Alternativ darf die Ausgleichsschicht mit dem Winteranlegemörtel gemäß der allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.3-1210 hergestellt werden. Die Verarbeitungshinweise 

des Mörtelherstellers sind einzuhalten. Als Feuchtesperrschicht darf nur die besandete 

Mauersperrbahn R500 verwendet werden.

1 Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemäß der Technischen Regel A 2.2.1.2 

(Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2025/1, s. www.dibt.de
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(5) Erforderliche Vertikalstöße zwischen einzelnen Mauertafeln in Wandebene und Stöße 

zwischen quer zueinander verlaufenden Wänden sind als stumpfer Stoß auszuführen, wobei 

die Fuge maximal 15 mm breit sein darf.

(6) Nach dem Versetzen der Mauertafeln sind vertikale Fugen mit Breiten bis 5 mm beidseitig 

im äußeren Wandbereich mit Montageschaum zu verschließen. Überstehender 

Montageschaum ist nach dem Aushärten wandbündig zu entfernen. Fugen mit Breiten größer 

5 mm sind entsprechend DIN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5 (NA.7), beidseitig mit Mauermörtel 

zu verschließen.

(7) Im Zuge der Putzuntergrundvorbereitung ist ein Armierungsstreifen im Bereich der 

Mauertafelstöße mit einer beidseitigen Breite von mindestens 250 mm oder alternativ eine 

vollflächige Gewebespachtelung vorzusehen.

(8) Die vorhandenen Bohrlöcher zur Aufnahme der Tragbolzen für Transport und Montage 

sind nach der Montage der Mauertafeln mit Mörtel oder Steinwolle zu verfüllen.

(9) Waagerechte Schlitze dürfen nur ausgeführt werden, wenn sie bei der Bemessung 

entsprechend Abschnitt 2.2 berücksichtigt wurden.

(10) Vertikale Schlitze sind ohne rechnerischen Nachweis zulässig, wenn

 die Schlitzbreite und die Schlitztiefe 35 mm nicht übersteigt,

 dabei Werkzeuge verwendet werden, mit denen die Breite und Tiefe genau eingehalten 

werden,

 der Abstand der Schlitze von Öffnungen mindestens 150 mm beträgt und

 maximal ein solcher Schlitz pro m Wandlänge angeordnet wird.

(11) In Pfeilern und Wandabschnitten mit < 1 m Länge sind vertikale Schlitze unzulässig.

(12) Schlitze sind nach Ausführung der Installationsarbeiten sorgfältig mit nichtbrennbaren 

Materialien zu verschließen.

Folgende technische Spezifikationen werden in Bezug genommen:

EN 998-1:2016 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmörtel 

(in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-1:2017-02)

EN 998-2:2016 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau; Teil 2: Mauermörtel 

(in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2017-02)

DIN 1053-4:2025-10 Mauerwerk – Teil 4: Fertigbauteile

DIN EN 1996-1-1:2013-02 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-

bauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und 

unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-1-1/NA:2019-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-

code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - 

Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes 

Mauerwerk

DIN EN 1996-1-2:2011-04 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-

bauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für 

den Brandfall; Deutsche Fassung EN 1996-1-2:2005 + AC:2010

DIN EN 1996-1-2/NA:2022-09 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: 

Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2: 

Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall

DIN EN 1996-1-2/NA/A1:2024-09 Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 6: 

Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-2: 

Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall; 

Änderung 1
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DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten 

- Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von 

Mauerwerk

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6 

Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: 

Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk

DIN EN 1996-2/NA/A1:2021-06 Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – 

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-

bauten – Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und 

Ausführung von Mauerwerk; Änderung 1

DIN EN 1996-3:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten 

Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte 

Mauerwerksbauten

DIN EN 1996-3/NA:2019-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: 

Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: 

Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerks-

bauten

DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammen-

stellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und 

Sonderbauteile

DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemes-

sung und Ausführung üblicher Hochbauten

EN 13279-1:2008 Gipsbinder und Gips-Trockenmörtel - Teil 1: Begriffe und 

Anforderungen (in Deutschland umgesetzt durch 

DIN EN 13279-1:2008-11)

DIN 20000-412:2019-06 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln für 

die Verwendung von Mauermörtel nach DIN EN 998-2:2017-02

Bettina Hemme Beglaubigt

Referatsleiterin Zander
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Vorgefertigte Mauertafeln aus Mauerwerk im Klebeverfahren - bezeichnet als Redbloc 

Systemwand Typ T8

Transportsystem und Transportsicherungsmaßnahmen
Anlage 1
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Vorgefertigte Mauertafeln aus Mauerwerk im Klebeverfahren - bezeichnet als Redbloc 

Systemwand Typ T8

Form und Ausbildung

Planhochlochziegel gemäß Z-17.21-1238

248 mm x 365 mm x 249 mm

Anlage 2

Maße in mm

Ziegelbreite Kammerreihenanzahl Gesamtlochquerschnitt: ≤ 62,0 %

300 6 Summe der Querstegdicken: 90 mm/m ≥ ∑s ≥ 105 mm/m

365 7 Ebenheit der Lagerfläche: ≤ 0,2 mm/m

425 8 Planparallelität der Lagerfläche: ≤ 0,6 mm/m

490 9
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